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Eingangsstempel

Antragsteller (Name, Vorname bzw. Unternehmensbezeichnung) BY

09
Betriebsnummer

Straße, Hs.-Nr., Ortsteil

PLZ, Ort

Telefon

An das
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (AELF)

______________________________________

Abgabetermin: 15.05.2012

Anlage zum Mehrfachantrag 2012

Erklärung bei Teilnahme an Umstrukturierungs- oder Umstellungs
maßnahmen von Rebflächen

Ich erkläre, dass ich

	 im Jahr 2009

	 im Jahr 2010

	 im Jahr 2011

Kontroll- und Bearbeitungs-
vermerke des AELF Datum/NZ

Eingangsstempel angebracht

Antragsregistrierung (RESI)

EDV-Eingabe

Bei gewährten Zuwendungen für die Umstrukturierung/Umstellung von Rebflächen  
ist von den Teilnehmern, die sonst keine weiteren Fördermaßnahmen beantragen dennoch ein 
Mehrfachantrag 2012 incl. FNN und dieser Erklärung abzugeben. 
Maßgeblich sind im Mehrfachantrag nur die Abschnitte A und C, einschließlich Flächen- und  
Nutzungsnachweis (FNN) und ggf. Viehverzeichnis.

Die Antragsunterlagen zum Mehrfachantrag 2012 stehen auch im Internet unter www.agrarfoerderung.bayern.de  
zum Abruf bereit.

Ort, Datum	 Unterschrift*

	 *	 Bei Personengesellschaften, juristischen Personen bzw. Personengemeinschaften 
die vertretungsberechtigte Person.

Hinweis:
Seit dem Jahr 2010 gelten die Cross Compliance-Regelungen auch für Antragsteller, die Zahlungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
für die Umstrukturierung und Umstellung im Weinbau oder zur Rodung von Rebflächen erhalten. Diese Antragsteller müssen die Cross Compli-
ance-Verpflichtungen drei Kalenderjahre, ab dem 1. Januar des Jahres, der auf die erste Zahlung folgt, einhalten.

Zuwendungen für die Umstrukturierung/Umstellung oder für die Rodung  
von Rebflächen gemäß der VO (EG) Nr. 1234/2007 erhalten habe.


